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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Norm

UrhG §1

UrhG §2 Z1

Rechtssatz

Auch ein anwaltlicher Vertragsentwurf kann urheberrechtlichen Schutz beanspruchen, soweit es sich nicht um

routinemäßige Angelegenheiten handelt. Bei der anwaltlichen Leistung äußert sich die Individualität nicht - wie bei den

Werken der Literatur - durch den Inhalt, sondern durch die interne Form, also durch die Anordnung, Auswahl,

Zusammenstellung, Sichtung und Gliederung des Inhalts; Individualität kann sie auch in der äußeren Form der Gestalt

gewinnen, also durch die gewählte Ausdrucksweise (Hubmann/Rehbinder, Urheber- und Verlagsrecht8, 91).
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Vgl auch; Beisatz: Hier: Klagsschriftsatz eines Rechtsanwalts ? Werkcharakter vertretbar. (T1)
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